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Hagen Husgen

Nur noch wenige Tage sind es bis 
zu den Wahlen der Personalvertre-
tungen in Sachsen, die ja bekanntlich 
eng mit den Gewerkschaften verbun-
den sind. 

Den Stimmzettel in der Hand zu 
halten und unsere Liste 4 anzukreu-
zen, sollte für jeden nicht nur ein Be-
dürfnis sein, sondern schlichtweg, ein 
MUSS. Ein Muss, welches mit der be-
rechtigten Hoffnung gepaart sein 
darf, dass in den nächsten fünf Jahren 
wieder sach- und fachkompetente 
Kolleginnen und Kollegen an der 
Spitze der Personalräte stehen und 
nur das Ziel haben: „Wir machen so 
weiter - und werden noch besser!“ 
Und dafür stehe ich mit meinem Na-
men, für mich persönlich und für mei-
ne Mitstreiterinnen und Mitstreiter.

Ich weiß, dass Personalvertretun-
gen und auch Gewerkschaften oft-
mals kritisiert werden. Ich erlebe es 
immer wieder. 

Auf der einen Seite ist dies ab und 
zu verständlich, da sich der eine oder 
andere missverstanden, nicht ernst 
genommen fühlt und das Ergebnis 
der Bemühungen manchmal unbe-
friedigend ist. 

Aber auf der anderen Seite sollte 
auch jeder bereit sein, etwas dazu 

Erfolge seit 2011 - ohne uns niemals denkbar! 
Es gibt nur eine WAHL: GdP!

beizutragen, dass solche Wahrneh-
mungen mehr und mehr die Ausnah-
me werden und soweit es geht (man 
wird dies nie verhindern können) der 
Vergangenheit angehören. Zumin-
dest müssen die Probleme themati-
siert und diskutiert werden.

Weihnachtsgeld

Glaubt mir, ich weiß, wovon ich 
rede. Gerade in den letzten Wochen 
gab es kein mehr diskutiertes Thema 
als das des Weihnachtsgeldes. Unzähli-
ge E-Mails und Briefe erreichten mich. 
Überwiegend waren es positive Rück-
meldungen oder einfach nur ein 
schlichtes „Danke!“. Vereinzelt waren 
auch Enttäuschungen dabei. Auch das 
kann ich nachempfinden.

Doch man möge bedenken: 435 Mil-
lionen Euro müssen durch den Frei-
staat Sachsen locker gemacht werden. 
435 Millionen Euro, die sowohl den Be-
amten als auch den Versorgungsemp-
fängern rückwirkend, aber auch zu-
künftig (2011 bis 2020), zusätzlich 
gezahlt werden müssen. Eine zusätzli-
che Zahlung, die keinesfalls auf dem 
Mitgefühl der sächsischen Staatsregie-
rung fußt und in diesen Kreisen schon 
gar nicht von Beifall begleitet wird. 

Nein, dies ist dem Engagement un-
serer Mitglieder und den Verhandlun-
gen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
mit dem Finanzminister zu verdanken. 

Oder hat irgendjemand in dieser 
Phase etwas von der DPolG oder dem 
BDK gehört oder gesehen?

Außer bunten Bildern und lautstar-
ken Statements!

Doch so spielt nun mal das Leben 
und die Kunst liegt darin, dies richtig 
einzuordnen.

Die GdP Sachsen und ihre Personal-
vertreter waren noch nie Trittbrettfah-
rer und vertreten ihre eigene Philoso-
phie. Anders wäre es auch gar nicht 
möglich gewesen, in den letzten fünf 
Jahren große Erfolge zu erzielen. Auch 
wenn sie oftmals nicht als solche wahr-
genommen werden.

Ohne die GdP Sachsen wäre an die 
folgenden Dinge nicht einmal im Traum 
zu denken gewesen:

STOPP des Stellenabbaus

Dies ist eine große Errungenschaft 
als Kehrtwende in der Personalpolitik 
im Freistaat Sachsen. Die vorgezoge-
ne Evaluierung der Polizeistruktur 
mit dem Ergebnis, dass der Personal-
abbau sofort zu stoppen und der Ein-
stellungskorridor zu erhöhen sei, ist 
ein Erfolg jahrelanger GdP-Arbeit. 
Auch wenn die Verantwortlichen der-
zeit nicht in der Lage sind, auch nur 
ansatzweise dieses Ergebnis umzu-
setzen. Völlig unverständlich!

Für uns als GdP bedeutet der Stopp 
des Stellenabbaus, dass sofort alle 
Möglichkeiten genutzt werden, um 
die Arbeits- und Leistungsfähigkeit in 
allen Bereichen (u. a. im täglichen 
Dienst, in den BAO, den Servicebe-
reichen und in der Aus- und Fortbil-
dung) wieder herzustellen. Dazu ist 
es notwendig, sowohl im Vollzugs-
dienst als auch in der Verwaltung, bei 
den Arbeitnehmern und den Auszu-
bildenden personell aufzurüsten. 

Erhöhung der Grundgehälter

Seit 2011 sind die Grundgehälter 
für alle Beschäftigten (Arbeitnehmer 
und Beamte) um circa 14 Prozent ge-
stiegen. Nach intensiven Bemühun-
gen und immer wieder stattfindenden 
Gesprächen ist es uns nun endlich 
auch gelungen, die Ergebnisse der 
Tarifverhandlungen zeit- und inhalts-
gleich auf die Beamtenschaft zu über-
tragen. Und dies sollte sich in den 
nächsten Jahren auch nicht mehr än-
dern!

Erhöhung verschiedener Zulagen

Auch die Höhe einzelner Zulagen 
ist in den letzten fünf Jahren gestie-

Fortsetzung auf Seite 2
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gen. Insgesamt kostete dies den Frei-
staat Sachsen zusätzliche 54 Millio-
nen Euro. 

Was haben wir hier unter anderem 
erkämpft?

Zum 1. Januar 2011 wurden die Be-
träge für den „Dienst zu ungünstigen 
Zeiten“ erhöht. Wurden 2010 für die 
sächsischen Polizisten noch 6,2 Mio. 
Euro gezahlt, so waren es 2014 trotz we-
niger Personals bereits 7,5 Mio. Euro.

Unseren Zielen der Vereinfachung 
und der Erhöhung auf fünf Euro sind 
wir damit zwar einen Schritt näher 
gekommen, doch sie sind noch nicht 
erreicht. Daran wird gearbeitet.

Als Erfolg ist auch die  Erhöhung 
der sogenannten MEK-/SEK-Zulage 
zu verbuchen. 2010 wurden noch 
280.000 Euro ausgezahlt, 2014 waren 
es hingegen 530.000 Euro.

Ein wichtiger Schritt war auch die 
Dienstrechtsreform 2014 (auch wenn 
sie als Gesamtpaket unseren Vorstel-
lungen nicht entsprach). Das Auftre-
ten der GdP als Sachverständiger zur 
Anhörung und die Gespräche mit den 
Fraktionen des Sächsischen Landta-
ges führten dennoch zu Erfolgen, die 
den wenigsten heute noch bewusst 
sind. In den Reihen der Polizei bedeu-
tete dies u. a. eine Erhöhung der all-
gemeinen Stellenzulage mit dem Ein-
bau in die Grundgehälter für die 
Besoldungsgruppe A 9 LG 1.2.

Sicherung der 4.091 Euro

Auch die Sicherung der 4.091 Euro-
über die Dienstrechtsreform hinaus 
war für unsere Pensionäre (sogenann-
tes „Übergangsgeld“ in die Pension) in 
diesem Zusammenhang ein nicht un-
bedingt zu erwartender Erfolg. Diese 
jährlich rund 2 Mio. Euro waren schon 
im Staatssäckel des Finanzministers 
verschwunden. Genauso wie die über 
10 Millionen Euro, die aufgrund einer 
falschen Berechnung der Pension da-
hin schlummerten und nachträglich 
ausgezahlt werden mussten.

Alles in allem haben wir als GdP 
Sachsen in den letzten fünf Jahren 
aber nicht nur (zumindest teilweise) 
für etwas mehr materielle Gerechtig-
keit gesorgt. Auch der Erhalt der Heil-
fürsorge für den Polizeivollzugsdienst 
oder „30 Tage Urlaub für alle“ sind 
nicht zu unterschätzende Erfolge.

Ebenso ist die Verhinderung der 
Privatisierung im Bekleidungsbereich 
zu betrachten.

Fortsetzung von Seite 1 Das vehemente Votum der GdP 
Sachsen, aber auch die von uns finan-
ziell unterstützten Rechtsschutzver-
fahren führten zu einem Einlenken 
nicht nur in diesen beispielhaft aufge-
führten Angelegenheiten. Und das 
wird auch unser Anspruch in den 
kommenden Jahren sein!

Ich weiß: „Es ist niemals ausrei-
chend!“ 

Doch genau hier ist der springende 
Punkt. Man muss auch in der Lage 
sein, die einzelnen Ergebnisse zu ver-
innerlichen und abzuwägen, was rea-
listisch ist oder (bei allem Verständnis) 
nur Wunschvorstellung. Dazu ist nicht 
nur Kommunikation und Aufklärung 
unsererseits nötig, sondern auch die 
Unterstützung von Euch allen.

Ein erster richtiger Schritt dazu ist, 
sich aktiv und vor allem ganz bewusst 
an der Wahl der Personalvertretun-
gen zu beteiligen. 

Ein zweiter Schritt ist das Ankreu-
zen der Liste 4 - der Liste der Ge-
werkschaft der Polizei.

Gemeinsam dürfte es uns gelingen, 
die eigene Stärke, nämlich die unse-
rer Mitgliederschaft zu nutzen und zu 
mobilisieren. Circa 7.300 Mitglieder 
können sich nicht irren. Sie sind ein 
Pfund, das wir gemeinsam einsetzen 
müssen. Möglich ist dies nur mit 
Euch!

Und nur so wird es uns gelingen, 
auch in den nächsten fünf Jahren an 
die Erfolge der letzten Jahre anzu-
knüpfen, an welche ohne eine starke 
Personalvertretung (geführt von en-
gagierten GdP-Spitzen), niemals zu 
denken gewesen wäre.

Nichts geht von allein. Und die Mär 
von existierenden arbeitnehmer-
freundlichen Arbeitgebern dürfte 
auch vom Letzten entlarvt worden 
sein!

Deshalb fordere ich alle aus tiefs-
tem Herzen dazu auf, sich ganz be-
wusst die Zeit zu nehmen, auch per-
sönlich etwas für die Sache zu tun. 

Nehmt an den Personalratswahlen 
teil! 

Erinnert Eure Kolleginnen und Kol-
legen daran, nehmt sie am besten 
gleich mit! 

Wählt die Liste 4!
Und anschließend?
Schritt Nummer drei! 
Aktive Beteiligung an den kom-

menden, sicher nicht einfacher wer-
denden Aufgaben und deren Umset-
zung.

Ich zähle auf Euch!
Euer Hagen Husgen
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RECHTSPRECHUNG

Foto: Thorben Wengert_pixelio.de

Urteil (vom 24.02.2016) des 
Landessozialgerichts Berlin: 
Verpflegungsgeld ist Entgelt- 
bestandteil – Auswirkungen für 
Sachsen 

Die Regierung des Landes Bran-
denburg hatte sich bisher als Einzige 
entschlossen, das Urteil des Bundes-
sozialgerichtes vom 23.08.2007 (AZ: B 
4 RS 4/06) umzusetzen und das tat-
sächlich erzielte Arbeitsentgelt ehe-
maliger Angehöriger der Deutschen 
Volkspolizei, der Organe Feuerwehr 
und des Strafvollzugs der ehemaligen 
DDR (und nicht nur Teile davon – wie 
bisher auch in Sachsen praktiziert) 
für die Berechnung der Rente zu be-
scheinigen. Damit kann dieser Perso-
nenkreis eine erhöhte Rente beantra-
gen. In einem ministeriellen Erlass 
sind die Details bestimmt, wie dieses 
Urteil in Brandenburg umgesetzt 
wird. 

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
Sachsen kämpft seit dem darum, dass 
das Urteil auch in Sachsen umgesetzt 
wird und unterstützt dazu anhängige 
Klagen unserer Mitglieder. 

Vor allem Kolleginnen und Kolle-
gen, die bereits 4 Jahre und länger 
eine Rente beziehen, die aus dem 

Bundessozialgericht
Sonderversorgungssystem der Deut-
schen Volkspolizei, der Organe Feu-
erwehr und des Strafvollzugs der 
ehemaligen DDR resultiert, sollten 
insofern prüfen, ob sie einen Antrag 
auf Überprüfung ihres Entgeltbe-
scheides nach § 44 SGB X stellen, 
denn eine erhöhte Rente wird nur 4 
Jahre rückwirkend vom Rentenversi-
cherungsträger gezahlt. Eine zu viel 
gezahlte Rente wird jedoch vollstän-
dig zurückgefordert. Weitere Infor-
mationen sind dazu über die Bezirks-
gruppen und der Geschäftsstelle 
einholbar. Allgemein ist bekannt, 
dass über 1500 Anträge bei der Son-
derversorgung vorliegen und davon 
viele ruhend gestellt wurden und zur-
zeit circa 20 in Sachsen als Klage in 
der I. bzw. II. Instanz anhängig sind. 

Die aktuellste Rechtsprechung (Ur-
teil vom 24.02.2016) kommt nun aus 
dem Land Berlin. Dazu erreichte uns 
folgende Information: Verpflegungs-
geld ist Entgeltbestandteil nach dem 
Anspruchs- und Anwartschaftsüber-
führungsgesetz (AAÜG) – dadurch ist 
mehr Rente für DVP-Kollegen mög-
lich.

Während der Zugehörigkeit zur 
Deutschen Volkspolizei (DVP) erhiel-
ten diejenigen, die nicht an der Voll-
verpflegung teilgenommen hatten, 
Verpflegungsgeld. Ein Kollege bean-
tragte jetzt die Feststellung, dass das 
ihm während der Zugehörigkeit zur 
Deutschen Volkspolizei (DVP) ge-
zahlte Verpflegungsgeld Entgeltbe-
standteil war und damit bei der Be-
rechnung der Rente ebenfalls 
Berücksichtigung finden sollte.

 Er hat Recht bekommen. Als An-
gestellter der DVP gehörte er zu ei-
nem Sonderversorgungssystem und 
unterfiel dem Anspruchs- und An-
wartschaftsüberführungsgesetz 
(AAÜG). Der Polizeipräsident hat ge-
mäß seiner Verpflichtung die tatsäch-
lich jährlich erzielten Entgelte der 
Deutschen Rentenversicherung für 
die Berechnung der Rente gemeldet, 
aber das Verpflegungsgeld nicht mit 
einbezogen.

Nach seiner Rechtsauffassung 
habe es sich nicht um Arbeitsentgelt 
gehandelt. Vielmehr sei es eine sozi-
alpolitische und fürsorglich motivier-
te Zahlung gewesen, die u.a. die Ein-

satzbereitschaft der Dienstkräfte 
durch bessere Verpflegung erhöhen 
sollte. 

Nachdem der Kollege bereits vorm 
Verwaltungsgericht unter Berück-
sichtigung der Entscheidung des 
Bundessozialgerichts (Urteil vom 
30.10.2014, Az.: B 5 RS 2/13 R) Recht 
bekommen hat, entschied jetzt auch 
das Landessozialgericht Berlin-Bran-
denburg (Urteil vom 24.02.2016, Az.: 
L 16 R 649/14) zu seinen Gunsten und 
folgte damit unserer Argumentation. 
Aufgrund der Recherche engagierter 
Kollegen konnten in dem Verfahren 
ein Beschluss des Präsidiums des Mi-
nisterrates über die Einführung von 
Wohnungs- und Verpflegungsgeld 
von 1960 und dessen Begründung 
vorgelegt werden. Auch hieraus wur-
de der Entgeltcharakter deutlich. 

Nach entsprechender Prüfung wird 
das Urteil vorerst keine direkten Aus-
wirkungen für unsere Kollegen in 
Sachsen haben. Der Freistaat Sach-
sen strebt hier weiterhin ein eigen-
ständiges Urteil an.

Diese neuen Erkenntnisse werden 
wir als GdP Sachsen nutzen, um uns 
auch für unsere Mitglieder erfolg-
reich einsetzen zu können. Wir wer-
den über den weiteren Fortgang im 
Freistaat Sachsen sobald neue Infor-
mationen vorliegen, berichten.

Torsten Scheller,
stellv. Landesvorsitzender

Ich bin KOK‘in in Frankfurt a.M. 
und suche einen Tauschpartner aus 
Sachsen.

Aus familiären Gründen lebe ich 
wieder in meiner Heimat (Erzgebir-
ge) und wünsche mir, Familie und Be-
ruf vereinen zu können. 

Bei Interesse bitte melden unter: 
Franziska Hoyer
Franziska-Hoyer@gmx.de
0162-9320259

TAUSCHGESUCH

Hessen – Sachsen
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Wann:  26. Mai 2016
Zeit:  16:00 Uhr
Wo:   Bereitschaftspolizei 

Dresden, Raum 2.68
Wer:   Alle Skatfreunde 

sind dazu herzlich 
eingeladen

KREISGRUPPE BEREITSCHAFTSPOLIZEI DRESDEN 10. GdP PREISSKAT

Teilnahmegebühr: 2 € 

Gespielt wird in zwei Run-
den zu je 36 Spielen am Vie-
rertisch, Beziehungsweise 27 
Spiele am Dreiertisch. Die 
Tischplätze werden ausge-
lost. Gespielt wird nach der 
Skatwettspielordnung. 

Es winken wertvolle Preise, ausge-
lobt durch die GdP-Kreisgruppe der 
Bereitschaftspolizei Dresden. 

Ein kleiner Imbiss und Getränke 
werden bereitgestellt (für GdP-Mit-
glieder gratis, sonst zum Selbstkos-
tenpreis).

LESERBRIEF

Der „Buschfunk“ vermeldete es 
schon seit Längerem. Am 24. März 
2016 eine kleine Meldung in zwei 
sächsischen Tageszeitungen, der 
Chemnitzer Morgenpost ist es aller-
dings eine Doppelseite wert. „Sach-
sen lässt 435 Millionen für seine Be-
amten springen“, steht da in der 
bekannten Schriftgröße, die keiner 
Lupe bedarf. Es geht um unser Weih-
nachtsgeld, selbst wenn es nicht mehr 
so heißt und es tatsächlich nicht ist. 
Das ist für mich doch wieder einmal 
ein Grund, meine Gedanken zu äu-
ßern, wohl wissend, dass diese auf die 
eine oder andere Ablehnung stoßen 
wird. Sei es drum.

Man sollte den Tag nicht vor dem 
Abend loben, aber unterstellt man, 
dass es so kommt, wie es in der Presse 
steht, ist das schon ein „Hammer“. 
Ich bin von Euphorie weit entfernt, 
aber das ist in meinen Augen der 
größte und bemerkenswerteste Erfolg 
von Gewerkschaften, vor allem aber 
unserer Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) in den letzten Jahren.

Wenn man bedenkt, dass eben in 
diesen letzten Jahren selbst aus Ge-
werkschaftsmunde von „es war nicht 
mehr drin“ und „wir konnten Ver-
schlechterungen vermeiden“ als 
grandiose Erfolge verkauft wurden, 
ist das jetzt tatsächlich ein Erfolg, der 
als solcher mit Fug und Recht be-
zeichnet werden darf. 

Auf das sicherlich nunmehr folgen-
de Gegenargument: „Das haben wir 
nicht den Gewerkschaften, sondern 
höchstrichterlicher bundesdeutscher 
Rechtsprechung zu verdanken“, halte 

Meine Meinung
ich dagegen, dass das meinerseits 
nicht abgestritten wird, erlaubt aber 
gleichzeitig die Frage, was denn ge-
wesen wäre, wenn es nicht 75 % 
durch Gewerkschaften vertretene 
klagewillige  Beamte gegeben hätte?

Ich gehe davon aus, dass die meis-
ten der 75 % Beamten Gewerk-
schaftsmitglieder waren. Wer geht 
ansonsten das Risiko eines teuren 
Rechtsstreites mit seinem Dienstherrn 
ein?

Und da ist der sogenannte „sprin-
gende Punkt“. Sachsen hat sich ganz 
schnell bereit erklärt, allen seiner 
sächsischen Beamten, ob Gewerk-
schaftsmitglied oder nicht, ob klage-
willig oder nicht, die verfassungskon-
forme Besoldung nach- und zukünftig 
zu zahlen. Um es mit den Worten ei-
nes ehemaligen Berliner Bürgermeis-
ters zu sagen: „Das ist auch gut so!“

Und trotzdem bleibt der bittere 
Nachgeschmack: Es sonnen sich er-
neut wieder alle in den Erfolgen der 
Gewerkschaften. Und als Zugabe: 
Die Kolleginnen und Kollegen, die 
nicht organisiert sind, freuen sich 
über zusätzlich 200 oder 300 Euro pro 
Jahr. Sparen sie diese doch an Ge-
werkschaftsbeiträgen. Unter dem 
Motto: „Ihr an die Deichsel, ich auf 
den Wagen“, lebt es sich als „Alles-
mitnehmer“ hervorragend und das 
Allerschönste ist, man eckt nicht an.

Es gibt auch schon wieder die ers-
ten Aussagen, dass das Ergebnis der 
Verhandlungen nicht reicht, es zu 
wenig ist und untere Besoldungs-
gruppen gegenüber höheren benach-
teiligt werden. Um jeder Spekulation 

aus dem Weg zu gehen – ich bin Pen-
sionär und mit Besoldungsgruppe A9 
Z in den Ruhestand eingetreten. Ich 
darf also von mir behaupten, nicht zu 
den höheren Besoldungsgruppen zu 
gehören. Die Möglichkeit allerdings, 
zu diesen jetzt „privilegierten“ Besol-
dungsgruppen zu gehören, hätte der 
Großteil von uns gehabt, ich auch und 
es lag allein an mir, dass ich mich nun 
auch zu den „Benachteiligten“ zäh-
len muss, mich aber nicht so fühle. Im 
Gegenteil bin ich den Gewerkschaf-
ten und vor allem meiner GdP dank-
bar, dass sie etwas wirklich Vorzeig-
bares erreicht haben. Ganz großer 
Dank denjenigen, die an den Ver-
handlungen direkt beteiligt waren – 
Danke Hagen.

Zum Schluss werden jetzt Kritiker 
fragen, was ich mit meiner Meinung 
bezwecken wollte. Es gibt im deut-
schen Wortschatz immer noch das 
Wort „Solidarität“. Zu meiner aktiven 
Zeit kannte ich eine Vielzahl von Kol-
leginnen und Kollegen, die offen und 
ehrlich mit den Gewerkschaften aber 
nun auch überhaupt nicht viel „am 
Hut“ hatten, aber sie waren oder sind 
trotzdem noch aus Überzeugung Mit-
glied in der Gewerkschaft der Polizei, 
weil selbst sie wissen, dass ohne eine 
starke Kraft als Vertreter gegenüber 
dem Dienstherrn nichts geht. Absolut 
nichts. Den Beweis dafür liefert unser 
Weihnachtsgeld, das es nicht mehr 
ist, das aber jeder von uns zukünftig 
in der Tasche haben wird.

Frieder Fischer

Interessenten melden sich bitte bis 
zum 23. Mai 2016 per Telefon, Email 
oder gern auch persönlich bei folgen-
den Kollegen:

Frank Schellenberger
(0351 8197 1300/LIK 716 1300) 
oder 
Steffen Weiss
(0351 8197 231/ LIK 716 231)
Aus organisatorischen Gründen ist 

eine Meldung am Spieltag leider 
nicht möglich.

Gut Blatt
Steffen Weiss und  

Frank Schellenberger
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Federball-Zielwurf

Holzskisprint Finale

Medizinballcurling

Start mit OrgBüro

Was machen „Regenwürmer“, 
„Burnouts“ und „Marzipankügel-
chen des Strafrechts“ auf einem 
Sportplatz?  - Richtig, Skifahren im 
Quadrat.

Kaum hatten sich die ersten Son-
nenstrahlen herausgetraut, wurde es 
schon rhythmisch auf dem bisher vom 
Raureif bedeckten Sportplatz der PFS 
Schneeberg. Während sich einige 
Teams zu Probeläufen aufmachten, 
hieß es bei anderen die perfekte 
Teamaufstellung zu finden und sich 
seelisch und moralisch auf das komm-
de vorzubereiten. 

Noch bevor der erste Startschuss 
fiel, mussten schon die ersten Hürden 
erklommen werden. Ein Name für 
das Team und eine kreative Choreo-
graphie für das Gruppenfoto mussten 
gefunden werden. Schnell wurde je-
dem klar, wer hier nachlässig ist, wird 
es schwer beim Moderator haben und 
muss mit unbequemen Fragen beim 
Abschlussinterview rechnen.

Der 1. Schneeberger Hexalon bot 
alles, was ein Skiwettkampf ohne 
Schnee so hergeben könnte. 

Endlich durften alle mal bei der 
„Strohhalmstaffel“ den Mund so 
richtig voll nehmen und beim „Fe-
derball-Zielschießen“ zeigen, ob sie 
auch bei Gegenwind noch treffsicher 
sind. Wer jemals zu viert auf 2 Skiern 
unterwegs war weiß, wie schwer es 
für die 16 Teams war, sich im mann-
schaftlichen „Holzskifahren“ zu be-
währen. Und auch beim Thema 
„Medizinballcurling“ waren mehr 
als nur Fingerspitzengefühl und eine 
Portion Glück notwendig. Das „Wä-
scheklammerspiel“ ließ einige Team-
mitglieder dann doch länger als ge-
wollt im Dunkeln tappen und da jede 
nicht erfüllte Aufgabe mit Strafrun-
den beglichen werden musste, wur-

1. Schneeberger Hexalon

de es für einige Mannschaften ein 
laufintensiverer Wettkampftag als 
Anfangs erhofft. Beim darauf folgen-
den „Holzskisprintlauf“ ging es heiß 

her und es gab einige sehr knappe 
Entscheidungen. Die Kampfrichter 
mussten sogar die vorhandenen Zeit-
lupenbilder nutzen, um ein klares 
Ergebnis veröffentlichen zu können. 
Im Finallauf wurden die vier Teams, 
welche sich in den Vorläufen qualifi-
ziert hatten, von allen Kollegen laut-
stark angefeuert und förmlich ins 
Ziel getragen.

Durch das anschließende gemein-
same Grillen mit Bratwürstchen, 
Steak und Grillkäse konnte man nicht 
nur seine Teamkollegen nähern ken-
nen lernen und den Tag noch einmal 
Revue passieren lassen, man konnte 
dabei auch die Tatsache besser ver-
dauen, dass dem Zweitplatzierten ge-
rade mal 19 Sekunden zum Sieger-
treppchen gefehlt hatten. Außerdem 
wurden einige Teams dabei erwischt, 
wie sie über Strategien für den nächs-
ten Hexalon berieten. 

Dank einer su-
per Vorbereitung, 
einem spontanen 
Serviceteam, das 
an der Servicesta-
tion alle Hände 
voll zu tun hatte 
(gingen an dem 
Tag doch viele 
Skier durch ihre 
Hände) und ei-
nem zur Hoch-
form aufgelaufe-
nen Moderator 
wurde der gesam-
te Wettkampf zu 
einem Event, an 
das sich die 
S c h n e e b e r g e r 

PMAs noch lange erinnern werden. 
Die gesamten PMAs der PFS Schnee-
berg sagen Danke an alle Organisato-
ren, Veranstalter, dem Moderator, den 

Gewerkschaften, 
allen Helfern und 
He l fe r she l fe rn 
und dem Planer 
mit dem goldenen 
Händchen, der 
den sonnigsten 
Tag in diesem Mo-
nat für diese Event 
gefunden hat.

PMA Herbig
LGS 9/15-37 und 

Schulsprecher PFS 
Schneeberg

KREISGRUPPE BEREITSCHAFTSPOLIZEI CHEMNITZ
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Dienstkleidungswesen in …
... Sachsen-Anhalt

Die Dienst- und Schutzkleidung 
der Landespolizeien ist durch ent-
sprechende Erlasse geregelt. Die 
Dienstkleidung beinhaltet zwei Be-
kleidungskonzepte. Es ist zum einen 
die Tagesdienstuniform und zum an-
deren die Sonderbekleidung. Für die 
Tagesdienstuniform steht den Pflicht-
uniformträgern, einschließlich der 
Wasserschutzpolizei, ein jährliches 
Bekleidungsbudget zum Erwerb der 
benötigten Artikel im angemessenen 
Umfang zur Verfügung.

Entsprechend der Dienstverwen-
dung der Pflichtuniformträger ist das 
Bekleidungsbudget angepasst. Die 
Sonderbekleidungsartikel sind der 
Bedarfswirtschaft zugeordnet. Alle 
Artikel der Dienst- und Schutzklei-
dung werden über das Bekleidungs-
servicecenter (BSC) der Landespoli-
zei, wie in einem klassischen 
Warenhause, eingekauft und an die 
Bedarfsträger ausgegeben. Hier ist 
auch der konzeptionelle Fachvor-
stand angesiedelt, werden die Artikel 
überarbeitet oder neu konzipiert und 
die Qualitätsprüfung vorgenommen. 
Die Artikel der Tagesdienstuniform 
werden über das Onlinewarenhaus 
der Landespolizei vertrieben. Die On-
linebestellungen werden mit dem 
persönlichen Budget verrechnet und 
der Pflichtuniformträger erhält über 
seine Dienststelle die Warensendung. 

Bei der Tagesdienstuniform gibt es 
zwei Grundklassifizierungen, die 
Streifendienstkleidung und die 
Dienstuniform mit vorwiegend reprä-
sentativem Charakter. Zu Beginn der 
Tätigkeit als Pflichtuniformträger er-
hält jeder Betreffende eine Grund-
ausstattung, die 45 Artikel umfasst. 
Bei den in der Ausbildung befindli-
chen Pflichtuniformträgern beinhaltet 
die Grund- oder Erstausstattung auch 
die komplette Sportbekleidung, die 
Sonderbekleidung für geschlossene 
Einsätze und die Namensschilder.

Die Pflichtuniformträger in Ausbil-
dung werden ab dem zweiten Ausbil-
dungsjahr auch mit einem Beklei-
dungsbudget ausgestattet und sind 
somit Kunde beim BSC.

Sabine Wübbenhorst

… Thüringen
Die Dienstkleidungsvorschrift für 

die Thüringer Polizei (DKVThürPol) 
wurde auf Grundlage bestehender 
Verordnungen und Gesetze 2009 er-
lassen und hatte eine Gültigkeit bis 
Dezember 2015. Polizeivollzugsbe-
amte (PVB), die in ihrer Amtsbezeich-
nung das Wort „Polizei“ tragen, er-
halten eine Grundausstattung sowie 
eine Dienstkleidungsunterstützung. 

Die Grundausstattung (ohne Zu-
satzsortiment) geht drei Jahre nach 
der Einkleidung in das Eigentum des 
Beamten über. Zur Erweiterung wird 
für den besonderen Bedarf ein Zu-
satzsortiment bereitgehalten. Dieses 
geht bei Erwerb sofort in den Besitz 
des Trägers über. 

PVB, die in ihrer Amtsbezeichnung 
das Wort „Kriminal“ tragen, erhalten 
dagegen Kleidergeld. Für das Dienst-
kleidungswesen im Sinne dieser Vor-
schrift ist die Landespolizeidirektion 
(LPD) zuständig. Hier erfolgen Bestel-
lung, Annahme, Prüfung, Bevorra-
tung, Ausgabe, Rücknahme und 
Nachweisführung. Bediensteten mit 
besonderen, regelmäßig ausgeübten 
Tätigkeiten zur Gewährleistung ge-
setzlicher Forderungen, zur Verhü-
tung von Unfällen, Gesundheits-
schädigungen und Krankheits- 
übertragungen wird Sonder-/Schutz-
kleidung  unentgeltlich zur Verfü-
gung gestellt. Verwaltungsbeamte 
und Tarifbeschäftigte können auf An-
ordnung des Ministeriums für beson-
dere Einsätze Dienstkleidung erhal-
ten, welche nach Beendigung der 
Maßnahme wieder abgegeben wer-
den muss. Unter Beteiligung der Be-
hörden und Einrichtungen, des 
Hauptpersonalrats, der Gleichstel-
lungsbeauftragten sowie der Haupt-
vertrauensperson in der Thüringer 
Polizei wurde eine Dienstkleidungs-
kommission gebildet, die zu allen 
Fragen bezüglich beabsichtigter Än-
derungen durch das Ministerium zu 
hören ist. Der Dienstbekleidungsbe-
reich wird gegenwärtig durch eine 
Projektgruppe einer Prüfung unterzo-
gen und ein Vorschlag zur Neufestle-
gung der Ausstattung der Beamten 
unterbreitet. Monika Pape

... Sachsen
Das Dienstkleidungswesen der 

sächsischen Polizei ist durch Erlass 
des sächsischen Staatsministeriums 
des Inneren geregelt. Während in 
der Vergangenheit die sächsische 
Polizei selbst für die Dienstkleidung 
zuständig war, sollte im Januar 2014 
die Beschaffung der Dienstbeklei-
dung der sächsischen Polizei in pri-
vate Hand übergehen.

Es sollte alles billiger, effizienter 
und viel, viel besser werden. Bis zu 
diesem Zeitpunkt wurden die Er-
folgsgeschichten, z. B. die Umstel-
lung der Dienstbekleidung auf die 
Farbe Blau innerhalb von nur zwei 
Jahren, im Logistikzentrum der Poli-
zei geschrieben. Auch die Beschaf-
fung der blauen Uniform für die Jus-
tiz ab März bis Dezember 2014 
erfolgte durch das Logistikzentrum 
beim Polizeiverwaltungsamt, also in 
der sächsischen Polizei, durch unse-
re langjährig erfahrenen Beschäftig-
ten. Beschaffung bezog dabei alle 
Arbeiten von der Erstellung der 
Leistungsbeschreibung über die 
Durchführung der Ausschreibung, 
die Auswertung der Angebote bis 
hin zum Abschluss der Verträge mit 
den Lieferfirmen ein. 

Das Privatisierungsverfahren ist 
aus Kosten- und Leistungsgründen 
Anfang 2015 für endgültig geschei-
tert erklärt worden. Seitdem wird an 
einer internen Optimierung und da-
mit weiteren Verbesserung der Ab-
lauforganisation zur Beschaffung 
und Auslieferung der Dienst- und 
Schutzkleidung gearbeitet. Zwi-
schenzeitlich wurde der Schutzklei-
dungskatalog so überarbeitet, dass 
er als Arbeitsgrundlage für die Ser-
vicepunkte und die Beschaffung 
dient.

Seit Anfang 2016 wurde eine Ar-
beitsgruppe mit Vertretern der Ba-
sisdienststellen zur weiteren Ver-
besserung und Anpassung der 
Dienst- und Schutzkleidung gebil-
det. Zugleich wurde beschlossen, 
über die Ergebnisse die Beschäftig-
ten polizeiintern regelmäßig zu in-
formieren.

Torsten Scheller


